
TSC Bärnfels e.V. Nutzungsrecht Sportheim Stand Mai 2024 

Nutzungsrecht Sportheim des TSC Bärnfels e.V. 

 

Übersicht: 

• Durchführung von privaten Feiern wie Geburtstag, Kommunion, Jubiläum etc. 

• Nutzung für Personen ab 18 Jahren 

• Nutzung für Personen unter 18 Jahren nur in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten möglich 

• Bei Nutzung durch Vereinsmitglieder: 20 % Rabatt auf Getränke! 
 

Bedingungen: 

• Alle Getränke (Bier, Wein, Sekt, Schnaps und alkoholfreie Getränke) sind vom TSC zu 

beziehen 

• Sportheim muss besenrein und in ordentlich aufgeräumtem Zustand verlassen 

werden 

• Schlüsselabgabe spätestens zwei Tage nach Veranstaltung 
 

Konditionen: 

• Der TSC stellt zwei Personen für den Ausschank: dafür entstehen keine weiteren 

Kosten (in Getränkerechnung inbegriffen) 

• Bei Bedarf an weiteren Helfern wie Bedienungen oder Servicekräften werden diese 

vom TSC gestellt: Gebühr von 10€/ Std. pro Person 

• Küchennutzung und Catering: 

o Geschirrnutzung inkl. Nutzung der Spülmaschine: Gebühr von 1,50€ pro Gast 

o Küchenreinigungspauschale: Gebühr von 20€ 

o Küchenreinigungspauschale inkl. Nutzung der Küchengeräte: Gebühr von 40€ 

o Catering: selbstorganisiert oder durch den TSC organisiert → wird über 

Gasthof „Drei Linden“ in Bärnfels durchgeführt 

o Nutzung von Tischdecken des TSC: Reinigungsgebühr von 5€ 

• Endreinigung durch den TSC 

• Getränkerechnung per Überweisung oder in bar bei Johannes Lang (1. Kassier) 

zahlbar 

 

Ansprechpartner des TSC Bärnfels e.V.: 

• Manuela Brendel (Wirtschaftsausschuss), Tel. +49 1511 2185688 

• Anfragen sind auch per E-Mail an info@tsc-baernfels.de möglich 

https://www.drei-linden.com/
mailto:info@tsc-baernfels.de

